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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Familienlastenausgleichsgesetz 1967 
§ 5. (1) Ein zu versteuerndes Einkommen (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) eines 

Kindes führt bis zu einem Betrag von 10.000 € in einem Kalenderjahr nicht zum 
Wegfall der Familienbeihilfe. Übersteigt das zu versteuernde Einkommen (§ 33 
Abs. 1 EStG 1988) eines Kindes in einem Kalenderjahr, das nach dem 
Kalenderjahr liegt, in dem das Kind das 19. Lebensjahr vollendet hat, den Betrag 
von 10.000 €, so verringert sich die Familienbeihilfe, die für dieses Kind nach § 8 
Abs. 2 einschließlich § 8 Abs. 4 gewährt wird, für dieses Kalenderjahr um den 
10.000 € übersteigenden Betrag. § 10 Abs. 2 ist nicht anzuwenden. Bei der 
Ermittlung des zu versteuernden Einkommens (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) des 
Kindes bleiben außer Betracht:  

§ 5. (1) Ein zu versteuerndes Einkommen (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) eines 
Kindes führt bis zu einem Betrag von 15.000 € in einem Kalenderjahr nicht zum 
Wegfall der Familienbeihilfe. Übersteigt das zu versteuernde Einkommen (§ 33 
Abs. 1 EStG 1988) eines Kindes in einem Kalenderjahr, das nach dem 
Kalenderjahr liegt, in dem das Kind das 19. Lebensjahr vollendet hat, den Betrag 
von 15.000 €, so verringert sich die Familienbeihilfe, die für dieses Kind nach § 8 
Abs. 2 einschließlich § 8 Abs. 4 gewährt wird, für dieses Kalenderjahr um den 
15.000 € übersteigenden Betrag. § 10 Abs. 2 ist nicht anzuwenden. Bei der 
Ermittlung des zu versteuernden Einkommens (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) des 
Kindes bleiben außer Betracht:  

 a) das zu versteuernde Einkommen, das vor oder nach Zeiträumen erzielt 
wird, für die Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, 

 a) das zu versteuernde Einkommen, das vor oder nach Zeiträumen erzielt 
wird, für die Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, 

 b) Entschädigungen aus einem anerkannten Lehrverhältnis,  b) Entschädigungen aus einem anerkannten Lehrverhältnis, 
 c) Waisenpensionen und Waisenversorgungsgenüsse,  c) Waisenpensionen und Waisenversorgungsgenüsse, 
 d) Ausgleichszulagen und Ergänzungszulagen, die aufgrund 

sozialversicherungs- oder pensionsrechtlicher 
Vorschriften gewährt werden, 

 d) Ausgleichszulagen und Ergänzungszulagen, die aufgrund 
sozialversicherungs- oder pensionsrechtlicher 
Vorschriften gewährt werden, 

 e) Pauschalentschädigungen gemäß § 36 Abs. 1 des 
Heeresgebührengesetzes 2001, die für den außerordentlichen 
Zivildienst gemäß § 34b in Verbindung mit § 21 Abs. 1 des 
Zivildienstgesetzes 1986 oder den Einsatzpräsenzdienst gemäß § 19 
Abs. 1 Z 5 des Wehrgesetzes 2001 gewährt werden. 

 e) Pauschalentschädigungen gemäß § 36 Abs. 1 des 
Heeresgebührengesetzes 2001, die für den außerordentlichen 
Zivildienst gemäß § 34b in Verbindung mit § 21 Abs. 1 des 
Zivildienstgesetzes 1986 oder den Einsatzpräsenzdienst gemäß § 19 
Abs. 1 Z 5 des Wehrgesetzes 2001 gewährt werden. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
§ 6. (1) bis (2) ... § 6. (1) bis (2) ... 
(3) Ein zu versteuerndes Einkommen (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) einer 

Vollwaise führt bis zu einem Betrag von 10.000 € in einem Kalenderjahr nicht 
zum Wegfall der Familienbeihilfe. Übersteigt das zu versteuernde Einkommen 
(§ 33 Abs. 1 EStG 1988) der Vollwaise in einem Kalenderjahr, das nach dem 
Kalenderjahr liegt, in dem die Vollwaise das 19. Lebensjahr vollendet hat, den 
Betrag von 10.000 €, so verringert sich die Familienbeihilfe, die der Vollwaise 

(3) Ein zu versteuerndes Einkommen (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) einer 
Vollwaise führt bis zu einem Betrag von 15.000 € in einem Kalenderjahr nicht 
zum Wegfall der Familienbeihilfe. Übersteigt das zu versteuernde Einkommen 
(§ 33 Abs. 1 EStG 1988) der Vollwaise in einem Kalenderjahr, das nach dem 
Kalenderjahr liegt, in dem die Vollwaise das 19. Lebensjahr vollendet hat, den 
Betrag von 15.000 €, so verringert sich die Familienbeihilfe, die der Vollwaise 
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nach § 8 Abs. 2 einschließlich § 8 Abs. 4 gewährt wird, für dieses Kalenderjahr 
um den 10.000 € übersteigenden Betrag. § 10 Abs. 2 ist nicht anzuwenden. Bei 
der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) der 
Vollwaise bleiben außer Betracht: 

nach § 8 Abs. 2 einschließlich § 8 Abs. 4 gewährt wird, für dieses Kalenderjahr 
um den 15.000 € übersteigenden Betrag. § 10 Abs. 2 ist nicht anzuwenden. Bei 
der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) der 
Vollwaise bleiben außer Betracht: 

 a) das zu versteuernde Einkommen, das vor oder nach Zeiträumen erzielt 
wird, für die Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, 

 a) das zu versteuernde Einkommen, das vor oder nach Zeiträumen erzielt 
wird, für die Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, 

 b) Entschädigungen aus einem anerkannten Lehrverhältnis,  b) Entschädigungen aus einem anerkannten Lehrverhältnis, 
 c) Waisenpensionen und Waisenversorgungsgenüsse,  c) Waisenpensionen und Waisenversorgungsgenüsse, 
 d) Ausgleichszulagen und Ergänzungszulagen, die aufgrund 

sozialversicherungs- oder pensionsrechtlicher 
Vorschriften gewährt werden, 

 d) Ausgleichszulagen und Ergänzungszulagen, die aufgrund 
sozialversicherungs- oder pensionsrechtlicher 
Vorschriften gewährt werden, 

 e) Pauschalentschädigungen gemäß § 36 Abs. 1 des 
Heeresgebührengesetzes 2001, die für den außerordentlichen 
Zivildienst gemäß § 34b in Verbindung mit § 21 Abs. 1 des 
Zivildienstgesetzes 1986 oder den Einsatzpräsenzdienst gemäß § 19 
Abs. 1 Z 5 des Wehrgesetzes 2001 gewährt werden. 

 e) Pauschalentschädigungen gemäß § 36 Abs. 1 des 
Heeresgebührengesetzes 2001, die für den außerordentlichen 
Zivildienst gemäß § 34b in Verbindung mit § 21 Abs. 1 des 
Zivildienstgesetzes 1986 oder den Einsatzpräsenzdienst gemäß § 19 
Abs. 1 Z 5 des Wehrgesetzes 2001 gewährt werden. 

§ 6. (4) bis (6) ... § 6. (4) bis (6) ... 
§ 38a. (1) bis (4) … § 38a. (1) bis (4) … 
(5) Dem Familienhärteausgleich werden aus dem 

Familienlastenausgleichsfonds einmalig 60 Mio. Euro bereitgestellt. Mit diesen 
Mitteln sollen Familien mit Kindern rasch und unbürokratisch eine finanzielle 
Unterstützung zur Bewältigung von Mehraufwendungen aufgrund der 
Pandemiefolgen erhalten können. 

(5) Dem Familienhärteausgleich werden aus dem 
Familienlastenausgleichsfonds einmalig 100 Mio. Euro bereitgestellt. Mit diesen 
Mitteln sollen Familien mit Kindern rasch und unbürokratisch eine finanzielle 
Unterstützung zur Bewältigung von Mehraufwendungen aufgrund der 
Pandemiefolgen erhalten können. 

(6) bis (14) … (6) bis (14) …  
§ 55. (1) bis (47) ... § 55. (1) bis (47) ... 
 (48) §§ 5 Abs. 1 und 6 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. XX/2020 treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft und sind erstmals in Bezug auf 
das Kalenderjahr 2020 anzuwenden. § 38a Abs. 5 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2020 tritt mit dem der Kundmachung des 
genannten Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft. 
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